
Ergebnissen der Arbeit der Gerichte gut vertraut ist, 
sondern daß er auch über die Probleme in den Kreisen, 
Gemeinden, LPG, Betrieben usw. ausreichend infor
miert ist.

Die Aussprachen müssen der Bevölkerung verständ
lich machen, welche Bedeutung und Rolle unsere 
Gerichte als wichtiges Instrument der Arbeiter-und- 
Bauern-Macht haben. Dabei wird es niemals zweck
dienlich sein, nur § 2 GVG wörtlich zu zitieren, ohne 
gleichzeitig anschauliche Beispiele anzuführen. Dies 
verabsäumte der Direktor des Kreisgerichts Gera 
(Land) in einer Aussprache in Münch-Bernsdorf. Zwar 
stand ihm ein sorgfältig ausgearbeiteter Bericht zur 
Verfügung, den er aber aus zeitlichen Gründen nur 
auszugsweise verwendete. So verlor er die Linie und 
ging unvermittelt von einem Rechtsgebiet zum anderen 
über. Sein Vortrag hinterließ deshalb auch keinen 
tiefen Eindruck bei den Zuhörern.

Ganz anders verlief eine Aussprache in einem Wir
kungsbereich in Gera (Stadt). Der Bezirksstaatsanwalt 
verstand es, an Hand von plastischen Beispielen aus 
der Praxis die Tätigkeit der Justizorgane und vor 
allem die Rolle der Schöffen zu erläutern. Er legte 
dar, wie die Justiz im Kampf gegen NATO-Kriegs- 
treiber und alte Faschisten, gegen Rowdies und Schä
diger von Volkseigentum die politischen Aufgaben 
lösen hilft. In der Aussprache zeigte sich, daß die 
Zuhörer dem Vortrag sehr aufgeschlossen gefolgt 
waren.

Geht man von diesen guten Beispielen aus, so ist 
es unverständlich, wie folgendes geschehen konnte: 
Im VEB Sachar in Delitzsch wertete Oberrichter B. ein 
Verfahren aus. Obwohl er selbst Zirkelleiter der 
Staatspolitischen Schulung über die Bedeutung der 
Schöffenwahlen angeleitet hatte, sprach er in diesem 
Bericht nicht über die Schöffenwahlen. Auf die Auf
forderung des Werkleiters, etwas über die Schöffen
wahlen zu sagen, antwortete er: „Das ist nicht vor
gesehen“. An dieser Auswertung nahmen 450 Men
schen teil. In der darauf folgenden Woche erstattete 
das Kreisgericht in diesem Betrieb Bericht; dazu er
schienen acht Teilnehmer. Die Lehre hieraus ist, daß 
die Bezirksgerichte bei der Auswertung ihrer Ver
fahren in den Kreisen unbedingt mit dem Kreisgericht 
in Verbindung treten müssen, damit die Rechen
schaftslegung gegebenenfalls damit gekoppelt werden 
kann. Vor allem aber müssen die Direktoren der 
Bezirksgerichte kontrollieren, ob in jeder Aussprache 
seitens der Richter ihres Gerichts auch die Bedeutung 
der Schöffenwahl erläutert wird.

Voraussetzung für einen guten Rechenschaftsbericht 
ist seine kollektive Beratung mit den Richtern und mit 
dem Schöffenaktiv. Das hatte der Direktor des Kreis
gerichts Königs Wusterhausen nicht beachtet. Zwei 
Tage vor einer Rechenschaftslegung vor den Abgeord
neten, den Mitarbeitern der Kreisausschüsse der Natio
nalen Front und der Bevölkerung hatte noch keine 
Beratung über Inhalt und Umfang des Berichts statt
gefunden. Außerdem plante der Kreisgerichtsdirektor, 
nur über die Arbeit der Schöffen zu sprechen. Eine 
Trennung der Arbeit der Schöffen von der Tätigkeit 
des Gerichts, nämlich der Rechtsprechung, ist jedoch 
unmöglich — Schöffenarbeit ist Gerichtstätigkeit. Wenn 
aber lediglich über die vielfältigen Formen der Schöf
fenarbeit berichtet werden soll, so wäre niemand be
rufener hierzu als die Schöffen selbst. Es gibt genügend 
Beispiele dafür, ' daß Schöffen im Anschluß an die 
Rechenschaftslegung über ihre eigene Tätigkeit am 
Gericht berichtet haben.

Auch der Kreiswahlausschuß von Königs Wuster
hausen vertrat den Standpunkt, daß nur über die 
Schöffenarbeit berichtet werden sollte. Werde jedoch 
die Tätigkeit des Gerichts behandelt, dann müsse auch 
die Arbeit des Staatsanwalts im Referat berücksichtigt 
werden. Hier hat der Kreiswahlausschuß die wohl 
ineinandergx'eifenden, aber doch unterschiedlichen 
Funktionen und Aufgaben von Gericht und Staats
anwalt nicht genügend getrennt.

Ähnliche Erscheinungen gab es beim Bezirkstag 
Potsdam, der ebenfalls nur einen Bericht über die 
Schöffenarbeit und den Stand der Wahbewegung ent

gegennehmen wollte; die Tätigkeit des Gerichts sollte 
dagegen nicht behandelt werden. Natürlich kann man 
der örtlichen Volksvertretung nicht vorschreiben, wel
cher Art der gewünschte Bericht über die Arbeit der 
Justiz sein soll. Der Fall zeigt aber, daß in Potsdam 
noch keine richtige Verbindung zwischen der Volks
vertretung und dem Gericht besteht.

Die Berichterstattung vor der Volksvertretung hat 
eine große politische Bedeutung. Ein großer Teil aller 
Abgeordneten, die am 23. Juni 1957 gewählt wurden, 
kommt zum ersten Mal unmittelbar mit den Proble
men der Staatsführung, mit den Fragen des Rechts in 
Berührung. Wer sollte hier berufener sein, mit diesen 
Volksvertretern die Fragen der Einhaltung der sozia
listischen Gesetzlichkeit zu behandeln, als unsere 
Richter? Hier haben die Gerichte Gelegenheit, vor 
einem auserlesenen Forum die Rolle der Justiz als 
eines wichtigen Instruments der Herrschaft der Arbei
terklasse, als eines bedeutsamen Mittels für die Ent
wicklung und den Schutz unserer sozialistischen Demo
kratie darzulegen.

Zu der Frage, welchen Inhalt die Berichterstattung 
vor den Volksvertretungen haben soll, ist zu sagen, 
daß es nicht genügt, Tatsachen über die Entwicklung 
der Kriminalität und der allgemeinen Gerichtspraxis 
aneinanderzureihen, also eine Fülle von Einzelfällen 
zu behandeln. Der Bericht hat die Aufgabe, die justiz- 
politischen Grundsätze an Hand einiger typischer Bei
spiele in verständlicher Weise darzulegen. Hierbei muß 
von der gesamtpolitischen Lage sowie von den ökono
mischen und politischen Besonderheiten des betreffen
den Kreises oder Bezirks ausgegangen werden.

In vielen Kreisen haben Vertreter der Ständigen 
Kommissionen für innere Angelegenheiten, Volks
polizei und Justiz bei der Ausarbeitung des Berichts 
mitgeholfen. Die Mitglieder der Ständigen Kommis
sionen sind Abgeordnete, also im allgemeinen gut 
über die Entwicklung in ihrem Gebiet unterrichtet. 
Sie wissen auch, welche Fragen aus der Gerichtspraxis 
möglicherweise besonders wichtig für die örtlichen 
Volksvertretungen sind. Ebenso muß sich der Direktor 
darüber Gedanken machen, welche der Probleme, mit 
denen sich die Abgeordneten beschäftigen, für die 
Arbeit der Justiz wertvoll sein könnten.

Es gibt auch eine Reihe guter Beispiele für eine 
enge Zusammenarbeit zwischen den örtlichen Räten 
und den Justizorganen bei der Vorbereitung der 
Schöffenwahl. Erwähnt sei hier nur ein Beschluß des 
Rates des Kreises Wolgast, der festlegt, daß an jeder 
Justizveranstaltung, die zur Vorbereitung der Schöffen
wahl stattfindet, ein Ratsmitglied oder ein anderer 
verantwortlicher Vertreter des Rates (Abteilungsleiter) 
teilnimmt, um Fragen und Kritiken der Bevölkerung, 
welche die Arbeit der örtlichen Organe betreffen, an 
Ort und Stelle zu behandeln. .

Ein Beispiel, wie die Schöffenwahl sich auf die 
Arbeit der Ständigen Kommissionen für innere An
gelegenheiten, Volkspolizei und Justiz auswirkt, schil
derte kürzlich K a r w e h l 2  für den Bezirk Erfurt. 
Die Richtigkeit der in Erfurt angewandten Methode 
war Gegenstand einer Diskussion im Wahlbüro, weil 
befürchtet wurde, daß auch durch eine bloß gemeinsame 
Beratung der Ständigen Kommissionen verschiedener 
Ebenen leicht ein Unterordnungsverhältnis der Kom
missionen in den Kreisen unter die Kommission beim 
Bezirkstag entstehen könne. Dies darf selbstverständ
lich nicht geschehen, denn die örtliche Volksvertretung 
ist, wie im Gesetz über die örtlichen Organe der 
Staatsmacht vom 17. Januar 1957 ausdrücklich fest
gelegt wurde, in ihrem Bereich das höchste Organ der 
Staatsmacht und selbst voll verantwortlich. Die Stän
digen Kommissionen beim Bezirkstag sind deshalb in 
keiner Weise befugt, den entsprechenden Kommissionen 
bei den Kreistagen irgendwelche Aufträge oder An
weisungen zu erteilen. Es ist auch nicht ihre Aufgabe, 
die Kommissionen der Kreistage in ihrer Arbeit an
zuleiten. Trotzdem sind wir der Auffassung, daß 
sich — gerade bei solchen Anlässen wie der Schöffen
wahl — ein Erfahrungsaustausch in der Art, wie er 
in Erfurt durchgeführt wurde, nur fruchtbringend auf

2 NJ 1937 S. 734.
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